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Präsident: Die Sitzung ist e r ö ffn e t. 
Ich begrüße respektvoll den in unserer 

J\/[jtte erschienenen Herrn Bundespräsidenten. 
(Die Abgeordneten erheben 8ich .von ihren 
Sitzen und bereiten dem Staat80berhaupt eine 
lebhafte Ovation. ) 

Ich begrüße ferner die neu ernannte Bundes­
regierung unter der Führung des Herrn Bundes­
kanzlers DJ'. Klans. (Lebhafter Beifall bei der 
OV P.) 

Das amtliche Protoko l l  der 2. SitZlll1g des 
Nationalrates vom 1. April 1966 ist in der 
Kamdei aufgelegen, unbeanständet geblieben 
und gilt daher als g e n e h m i g t. 

Kra n k  gemeldet ist der Abgeordnete Zankl. 
Frau Abgeordnete Dr. Stella Klein-Löw 

war in der 1. Sitzung des Nationalrates krank 
gemeldet und konnte daher die Angelobung 
nicht leisten. Sie ist heute im Hause erschienen. 
Ich werde daher sogleich ihre An g e l o  b un g  
vornehmen. 

Ich bitte den Schriftführer, Herrn Abge­
ordneten Dr. Fiedle!', um die Verlesung der 
Gelö bnisformel. 

Schr'iftfiilwer Dr. Fiedle r  verl1:est die Ge-
läbnisforrnel. Abgeordnete D1'. Stella 
Kl e in-Läw leistet die A'ngelobung. 

Präsident: Ich begrüße die Frau Abgeordnete 
wiederum herzlich in unserer Mitte. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abge­
ordneten Dr. Fiedler, um die Verlesung des 
E i n l au fe s. 

Schriftführer Dr. Fiedler: Vom Herrn Bun­
deskanzler ist unter der Zl. 3666-PrMJ66 
vom 19. April folgendes Schreiben an den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates einge­
langt: 

"Ich beehre mich die Mitteilung zu machen, 
daß der Herr Bundespräsident mit Ent­
schließung vom 2. April 1964 gemäß Artikel 70 
A bsa tz 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 mich zum Bundes­
kanzler ernannt hat. 

Weiters hat der Herr Bundespräsident über 
meinen Vorschlag ernannt: 

Gemäß Artikel 70 Absatz 1 des Bundes­
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
und Artikel 77 Absatz 4 

den Wirtschaftstreuhänder Dr. Fritz Bock 
zum Vizekanzler und Bundesminister {Ur 
Handel und Wiederaufbau. 

den Abgeordneten zum Nationalrat Doktor 
Theodor Piffl-Percevi6 zum Bundesminister 
für Unterricht, 

die Abgeordnete zum Nationalrat Grete 
Rehor zum Bundesminister für soziale Ver­
waltung' 

Dr. Wolfgang Schmitz zum Bundesminister 
für Finanzen, 

den Abgeordneten zum Nationalrat 
DipI.-Illg. Dr. Karl Schleinzer zum Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft, 

den Abgeordneten zum Nationalrat Dipl. ­
Ing. Ludwig Weiß zum Bundesminister für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft, 

den Abgeordneten zum Nationalrat Doktor 
Georg Prader zum Bundesminister für Landes­
verteidigung , 

den Abgeordneten zum Nationalrat Doktor 
Lujo Toncic-Sorinj zum Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten. 

Gemäß Artikel 70 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 78 Absatz 1 des Bundes-Ver-fas­
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 

den Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Vin­
zenz Kotzina zum Bundesminister. 

Gemäß Artikel 70 Absatz 1 in Verbindung 
mit Artikel 78 Absatz 2 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 

den Abgeordneten zum Nationalrat Franz 
Soronics zum Staatssekretär und ihn zur 
Unterstützung in der Geschäftsführung und 
zur parlamentarischen Vertretung dem Bun­
desminister für soziale Verwaltung beige­
geben, 

Dr. J osef Taus zum Staatssekretär und ihn 
zur Unterstützung in der Geschäftsführung 
und zur parlamentarischen Vertretung dem 
Bundesminister für Verkehr und Elektrizitäts­
wirtschaft beigegeben, 

den Abgeordneten zum Nationalrat Doktor 
Johann Haider zum Staatssekretär und ihn 
zur Unterstützung in der Geschäftsführung 
und zur parlamentarischen Vertretung dem 
Bundesminister für Inneres beigegeben, 

den a. o. Gesandten und bevollmächtigten 
Minister Dr. earl Bobleter zum Staats­
sekretär und ihn zur Unterstützung in der 
Geschäftsführung und zur parlamentarischen 
Vertretung dem Bundesminister für A 118-

wärtige Angelegenheiten beigegeben. 

Klaus" 

Gemäß Artikel 70 Absatz 1 des Bundes- Präsident: Dient zur Kenntnis. 
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 Ich bitte den Herrn Schriftführer, in der Ver-

den Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Franz lesung des Einlaufes fortzufahren. 
Hetzenauer zum Bundesminister für Inneres, Schriftführer Dr. Fiedler: Von der Bundes-

den Universitätsprofessor Dr. Hans Kle- regierung sind folgende V o r l a g e n  einge-
catsky zum Bundesminister für Justiz, langt: 

3. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)2 von 14

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 3. Sitzlmg - 20. April196ö 31 

Schriftführer Dr. Fiedler 

Abkommen zwischen der Republik Öster­
reich und der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien über eine vorläufige 
Regelung betreffend die Verbringung von 
'Varen und Zahlungsmitteln im Kleinen Grenz­
verkehr (3 der Beilagen); 

Bericht an den Nationalrat, betreffend die 
auf der 48. Tagung der Internationalen Ar­
heitskonferenz angenommene Abänderungs­
urkunde zur Verfassung der Internationalen 
Arheitsorganisation (Nr. 1) , 1964 (4 der 
Beilagen). 

Ferner ist, eingelangt: 
Bericht des Bundesministers für Auswärtige 

Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Handel und Wiederaufbau 
übel' die Tätigkeit des ·Wirtschafts- und 
Rozialrates der Vereinten Nationen (ECOSOC) 
in der Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezember 
1964 (XXXVII. Tagung). 

Es werden zu gewiesen: 

3 und de�' Bericht des Bunde8ministe�'s für 
Auswär'tige An gelegenheiten im Einver'nehrnen 
mit dem BundesministeT für Handel und W ieder'­
aufbau dem Außenpolitischen A�t8schuß; 

4 dem Ausschuß fii?' soziale Verwaltung. 

Präsident: Die schriftliche B e an t w o r t u n g  
der Anfrage 3/J des Abgeordneten Peter und 
Genossen an den Herrn Bundesminister für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft, betref­
fend technische Defekte der Garnituren des 
"Transalpin" , wurde den Anfragestellern 
ü b e l'm i t t e l t. Diese Anfragebeantwortung 
wurde auch vervielfältigt und an alle Abge­
ordneten verteilt. 

1. Punkt: Erklärung der Bundesregierung 

Präsident : Wir gehen nunmehr in die 
Tagesor d n u n g  ein und gelangen zum 
1. Punkt: Erklärung der Bundesregierung. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr 
Bundeskanzler. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Hohes Haus! 
Es ist das zweite Mal, daß ich vor dem National­
rat eine Regierungserklärung abgebe. Zwischen 
dem 2. April 1964 und dem heutigen Tag lag 
der 27. April 1965, an dem wir den zwanzig­
jährigen Bestand der Zweiten Republik feiern 
konnten. Aber nicht aus dem Grunde, daß wir 
inzwischen die Schwelle des dritten Jahr­
zehnts der Zweiten Republik überschritten 
haben, glaube ich von einem neuen Abschnitt 
sprechen zu können. 

Nach den ersten Wahlen zum Nationalrat, 
die im dritten Jahrzehnt der Zweiten Republik 
stattgefunden haben, sind Sie, meine Damen 
und Herren Abgeordneten, Volksvertreter im 
vollen Sinne des Wortes. Es war der klar zum 
Ausdruck gebrachte Wille der Wähler, die 

österreichische Demokratie aus der paktierten 
Erstarrung der alten Koalition herauszuführen 
und lebendiger zu machen. Die Wähler haben 
in diesem Hause klare Mehrheitsverhältnisse 
nicht zuletzt deshalb geschaffen, weil sie der 
Meinung sind, daß dem Wohl des ganzen Volkes 
dienende Entscheidungen nicht länger hinaus­
geschoben werden dürfen. Allerdings kann auch 
nichts die Regierung daran hindern, dem Ge­
setzgeber die der Lösung diesel' Aufgaben 
dienenden Vorlagen rasch zu übermitteln, 
wofiil' sie die UnterstUtzung der Abgeordnet.en 
allel' Parteien erbittet. 

Hohes Haus! Der Geült, in dem diese Probleme 
gelöst werden sollen, soll nach meiner Auf­
fassung nicht die Ideologie einer Partei und 
auch nicht das arithmetische Mittel der Ideolo­
gie mehrerer Parteien sein, sondern das Be­
wußtsein, dem ganzen Staat zu dienen, und 
die Verpflichtung, eine Politik zum Wohle aller 
Österreicher zu betreiben. 

In diesem Geist hat die Partei, die in diesem 
Hause die Mehrheit repräsentiert, der zweit­
stärksten Partei nach den '''ahlen die Hand 
zur Zusammenarbeit gereicht. Diese Hand ist 
leider nicht ergriffen worden. 

In alten Demokratien ist der Händedruck 
zwischen politischen Gegnern auch nach harten 
Wahlkämpfen eine Selbstverständlichkeit, denn 
es gibt in der Demokratie weder Sieger noch 
Besiegte auf Dauer; vielmehr hat der bei 
einer Wahl Erfolgreiche das in ihn gesetzte 
Vertrauen erst zu rechtfertigen, und der, 
der weniger erfolgreich war. besitzt die Chance, 
neues Vertrauen zu erringen. Ich möchte hier 
als Vorsitzender der neuen Bundesregierung 
nur einer Hoffnung Ausdruck geben: Bemühen 
wir uns, sowohl das eine wie das andere - die 
Rechtfertigung eines bereits ausgesprochenen 
und die Erringung eines erhofften neuen Ver­
trauens nicht gegeneinander, sondern 
gemeinsam zu erringen; nicht durch unfrucht­
baren Streit, sondern im fruchtbaren Leistungs­
wettbewerb, wie er dem Wesen des Zusammen­
wirkens von Regierung und Opposition eigen 
ist. Und im Bewußtsein einer schweren 
Verantwortung, aber auch einer schönen Auf­
gabe, die wir gemeinsam für unser Vaterland, 
die Republik Österreich, tragen wollen, gehen 
wir an die Arbeit! 

Hohes Haus! Mit besonderem N achdl'uck 
bekennt sich die Bundesregierung zu unserer 
Verfassung und zu ihren tragenden Grundsätzen, 
zur Republik, zur Demokratie, zum Bundes­
staat, zum Rechtsstaat. 

Österreich ist eine demokratische Republik. 
So lautet der erste Satz unseres Bundes-Ver­
fassungsgesetzes. Wir alle, die Bundes­
regierung, aber auch, dessen bin ich gewiß,  
Sie, meine Frauen und HerrenAbgeordneten zum 
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Bundeskanzler Dr. Klaus 

österreichischen Nationalrat, erblicken in die­
sem Satz keine leere Formel, keine bloße 
Deklamation, sondern einen zwingenden Ver­
fassungsbefehl, eine verbindliche Norm, der 
wir, die wir in diesem Staate politisch h11ndeln, 
immer aufs neue Leben und Inhalt zu ver­
leihen haben. 

Weiter heißt es in der Verf11sslmg der demo­
kratischen Republik Österreich: Ihr Recht 
geht vom Volk aus . Ihnen, als den gewählten 
V 61'tretel'11 des östcl'reichischen Volkes, obliegt 
im Zusammenwirken mit dem Bundesrat 
die Gesetzgebung einschließlich der Verfas­
sungsgesetzgebung. Ihneil ist die Bundes­
regierung als Organ der Gesetzesvollziehung 
politisch verantwortlich. Die Regierung ist 
sich diesel' Verantwortung voll bewußt. Sie 
wird bemüht sein, die ihr übertragenen Auf­
gaben, die nicht zuletzt in der Gesetzesinitiative 
liegen, im Geiste der Zusammenarbeit und im 
Geiste dieser Regierungsorklärung nach Kräften 
zu erfüllen. Daneben wird dem Initiativrecht 
der Abgeordneten dieses Hohen Hauses und 
den Einrichtungen der direkten Demokr11tie 
in der kommenden Gesetzgebungsperiode große 
Bedeutung zukommen. Die endgültige Ent­
scheidung wird stets in diesem Hohen Haus 
fallen. Das ist das Gesetz der Demokratie. 
Das letzte Wort sprechen die frei ge""ählten 
Abgeordneten als Vertretet des österreichischen 
Volkes. 

Österreich ist ein Bundesstaat. Die öster­
reichischen Bundesländer sind keine dezen­
tralisierten Verwaltungsbezirke. Die Bundes­
regierung wird die Rechte der Bundesländer, 
aber' auch die Tradition, ihre kultUl'elle Eigen ­

:ut und die überzeugung ihrer Bewohner 11chten 
und respektieren. 

Die Bundesregierung wird über das Forde­
rungsprogl'amm der Bundesländer zügig ,,,,eiter­
verhandeln und n11eh Durchführung des er­
forderlichen Begutachtungsverfahrens jene 
Gesetzentwürfe, über die in den bisherigen 
Verhandlungen zwischen Bund und Ländern 
bereits Einverständnis erzielt wurde, sodann 
dem Nationalrat als Regierungsvorlagen zu­
leiten. 

Das besondere Augenmerk der Bundes­
regierung gilt hiebei dem Gesichtspunkt, ein­
seitige V erschie bungen in den Zuständigkeiten 
von Bund und Ländern ohne entsprechenden 
Ausgleich künftig in Regierungsvorlagen zu 
vermeiden. (Beifall bei der Ö V P.) 

Im;hesonclere wird ihr dabei auch die 
Stellung des Landeshauptmannes als Träger 
der mittelbaren Bundesverwaltung angelegen 
sein. Die Sonderverwaltung des Bundes ein­
schließlich der Sicherheitsverwaltung wird 
auf das notwendigste Mindestmaß einge­
schränkt werden müssen, wobei den Landes-

instanzen auch auf dem personellen Sektor 
eine Mitwirkung einzuräumen ist. 

Das rechtsstaatliche Prinzip ist ein weiterer 
tragender Grundsatz unserer Verfassung. Der 
Rechtsstaat kann nicht nur durch ein Lippen­
bekenntnis erfüllt werden, seine Verwirklichung 
ist vielmehr ein Gebot, das durch Handlungen, 
die diesem Prinzip gerecht werden, tagtäglich 
unter Beweis gestellt werden muß. Die Bundes­
regierung erneuert in diesem Sinne ihr Bekennt­
nis zum Rechtsstaat und zu den rechtsstaat­
lichen Einrichtungen der Republik, deren 
Schutz, Stärkung und Ausbau ihr besonderR 
am Herzen liegen. 

Eine die Gefährdung des Menschen in der 
Gegenwart in Rechnung stellende Neufassung 
und der weitere Ausbau der Grund- und Frei­
heitsrechte, die derzeit in mehreren Rechts­
quellen aus verschiedenen Epochen enthalten 
sind, ist eine vordringliche Aufgabe der Ver­
fassungsgesetzgebung. Die Sicherung des ein­
zelnen vor dem immer mehr überhandnehmenden 
st:1atlichen und außerstaatlichen Kollektiv, 
die Gewährleistung von Freiheitsräumen für 
die Entfaltung der menschlichen Persönlich­
keit, die rechtliche Ordnung und Beschränkung 
des Einsatzes .jener Mittel, die die moderne 
Technik und Wissenschaft zur Manipulation 
des Menschen darbietet, bedeuten eine große 
und großartige rechtspolitische Aufgabe. Die 
Arbeiten der beim Bundeskanzleramt ein­
gerichteten Grundrechtskommission, die bereits 
zn wichtigen Teilergebnissen geführt haben, 
werden intensiv fortgesetzt und sollen nach 
Möglichkeit noch in dieser Legislaturperiode 
zur Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetz­
entwurfes führen. 

Den hiezu berufenen Faktoren wie auch der 
breiten Öffentlichkeit selbst wird Gelegenheit 
geboten sein, zu dieser so wichtigen Gesetzes­
materie Stellung zu nehmen . Gegebenenfalls 
werden im Rahmen der Grund- und Freiheits­
rechte einzelne Rechtsgebiete schon vor der 
Gesamtkodifikation besonders zu regeln sein. 

Es wird zu prüfen sein, wie und ob der 
geltende Text der Bundesverfassung mit den 
vielen Veränderungen, die er seit seinem Be­
stand erfahren hat, durch geeignete Maß­
nahmen klarzustellen ist. 

Die Rechtsstellung der politischen Parteien, 
die an der politischen WiIlensbildung des 
V olkes maßgeblich beteiligt sind, soll eine 
klare Regelung erfahren. 

Unerläßlicher Bestandteil einer rechtsstaat­
lichen Ordnung ist die Kontrolle aller Staats­
akte durch unabhängige Gerichte. Die Gewähr­
leistung einer unparteiischen und von politi­
schen Einflüssen freien Rechtsprechung ist 
ein vordringliches Anliegen der Bundesregierung. 
Die bedingungslose Achtung gerichtlicher Ent-
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Bundeskanzler Dr. Klaus 

scheidungen, vor allem der Entscheidungen der 
höchsten Gel'ichtshöfe - des Verfassungs­
gerichtshofes , , des Verwaltungsgerichtshofes, 
des Obersten Gerichtshofes - ist eine Ver­
pflichtung für alle Organe der Gesetzgebung 
und Vollziehung. 

Die Sicherung der Einheitlichkeit der Recht­
sprechung und die Gewährleistung der gegen­
seitigen Unabhängigkeit der höchsten Gerichts­
höfe ist ein dringendes Gebot. Die Bundes­
regierung wird für den Ausbau der Gericht,s­
barkeit des öffentlichen Rechtes eintreten 
und in diesem Zusammenhang insbesondere 
zusät",liche Sicherungen für den Fall vor­
schlagen, daß gegenüber dem einzelnen Staats­
bürger verfassungswidrige Gesetze und gesetz­
widrige Verordnungen angewendet werden. 
Sie wird die Erweiterung der Kompetenzen 
des Verwaltungsgerichtshofes hinsichtlich der 
Überprüfung von Disziplinarentscheidungen 
ins Auge fa,ssen. Eine Stärkung der ordent­
lichen Gerichtsbarkeit erwartet sich die Bun­
desregierung davon, daß die Staatsanwalt­
schaften bei Strafverfolgungen streng nach 
dem Legalitätsprinzip vorgehen 'werden. 

Hohes Haus ! Wenn die Bundesregierung 
einige wichtige Verfassungsgrundprinzipien an­
gesprochen hat, so möchte ich nicht verfehlen, 
zu unterstreichen, daß sie sich auch anderen 
wichtigen Verfassungsprinzipien - wie etwa 
dem Grundsatz der Verantwortlichkeit der 
Regierung gegenüber der Volksvertretung, 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, der 
Unabhängigkeit der Gerichte sowie den Grund­
sätzen der Gewaltentrennung und der Sub­
sidiarität - nicht minder verpflichtet fühlt 
und es auch für ihre Aufgabe ansieht, den 
Grundsatz des freien Mandats zu respektieren. 

Die internationale Zusammenarbeit in der 
Welt von heute ist geprägt vom Gedanken 
der Interdependenz der Völker. Die Erhal­
tung des Weltfriedens ist damit zu einer Ange­
legenheit geworden, die alle Staaten, ob groß 
oder klein, angeht . Es ist die Aufgabe der 
Bundesregierung, das Ausmaß der Verpflich­
tung Österreichs zu erkennen und den der 
Stellung unseres Landes entsprechenden Bei­
trag zur Sicherung des Friedens zu leisten . 
So wie bisher werden wir auch in Zukunft 
durch aktive Mitarbeit in den interna,tionalen 
Organisationen, denen wir angehören, vor aHem 
aber im Rahmen der Vereinten Nationen unsere 
Solidarität mit der Völkergemeinschaft bei 
der Bewältigung dieses weltweiten Anliegens 
bekunden . 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich daran 
erinnern, daß es am 16. April zehn Jahre waren, 
da ß Österreich dem Europarat angehört. 

Die österreichische Außenpolitik muß auf 
einer verläßlichen, den Schwankungen der 

Tagespolitik und dem Parteienstreit entzogenen 
Maxime begründet sein. Diese Grundnorm 
findet sich im Bundesverfassungsgesetz vom 
26. Oktober 1955, mit dem Österreich seine 
immerwährende Neutralität festgelegt hat. 
Die mit diesem Gesetz verbundene, seither 
unverändert gebliebene Zielsetzung ist die 
dauernde Behauptung der Unabhängigkeit 
Österreichs nach außen und die Sicherung der 
Unverletzlichkeit des Staatsgebietes. Hier wird 
sich die Bundesregierung so wie bisher von 
dem Grundsatz leiten lassen, da,ß die Interpre­
tation der aus diesem Bundesverfassungsgesetz 
erfließenden internationalen Verpflichtungen 
ausschließlich ihr selbst zukommt, wobei sie 
sich ihrer parlamentarischen Verantwortung 
dem Hohen Hause gegenüber und der Not­
wendigkeit der Beachtung der allgemein an­
erkannten völkerrechtlichen Grundsätze voll 
bewußt ist. 

Die Bundesregiel'ung wird sich auch weiter­
hin von dem Grundsatz leiten lassen, daß 
eingega.ngene internationaJe Verpflichtungen 
strikt zu respektieren sind. Sie sieht im 
Belienlltnis zu diesem Prinzip die beste Gewähr 
für ein von Spannungen freies Verhältnis zu 
allen Staaten, mit denen vertragliche Bindun­
gen bestehen. Ich möchte hier besonders unter­
streichen, 

'
daß die kontinuierliche Fortsetzung 

der freundschaftlichen und von wechselseitigem 
Vertra,nen getragenen Beziehungen zu den 
Großmächten auch in Hinkunft einen wesent­
lichen Bestandteil unserer Außenpolitik bilden 
wird. 

Die Regelung unserer wirtschaftlichen Be­
ziehungen zum Gemeinsamen 'Markt wird auch 
in der kommenden Legislaturperiode vor­
dringlichste Aufgabe auf außenpolitischem 
Gebiet bleiben. 

Die Behauptung unserer Unabhängigkeit 
ist eng verbunden mit der Sicherung der 
Bezugsquellen und Absatzmöglichkeiten für 
unsere Industrie-, Gewerbe- und Agrarpro­
dukte auf den traditionellen Märkten und mit 
der Teilnahme an der wirtschaftlichen Dynamik 
des großen europäischen Wirtschaftsraumes, 
wovon auch die Erhaltung der Arbeitsplät.ze 
weitgehend abhängig ist . Die in dieser Rich­
tung geführten Verhandlungen mit der E"VG­
Kommission in Brüssel zeigen, daß ein solch{:'}' 
Vertrag besonderer Art mit der Neutralitiit 
vereinbar ist und daß keine unüberwir.dlichen 
sachlichen Hindernisse bestehen; sie müssen 
daher zum ehesten Zeitpunkt fortgeführt 
werden, um einen raschen Abschluß des Ver­
trags zu bewirken, Die Bundesregierung wird 
daher alle Anstrengungen machen, mn zu 
clier;em Ziele zu gelangen. 

Mit aufrichtigem Bedauern muß die öster­
reichische Bundesregierung feststellen, daß 
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ein befriedigender Abschluß der Verhandlungen 
mit Italien über die Lösung der Südtirol-Frage 
immer noch aussteht. 

Österreich bemüht sich, gestützt auf die 
Beschlüsse der Vereinten Nationen und im 
Vertrauen auf Zusicherungen der zuständigen 
italienischen Regierungsorgane, seit nunmehr 
fast fünf Jahren um eine Beilegung des Streit­
falles auf bilateraler Ebene. Ich möchte be­
tonen, daß bei den Verhandlungen sowie bei 
persönlichen Begegnungen und Gesprächen 
von Staatsmännern Italiens und Österreichs 
viel guter Wille geäußert wurde. Den Worten 
sollten nun endlich Taten folgen. Die Zeit 
drängt, und ein weiterer Aufschub ist im 
Interesse der betroffenen Bevölkerung immer 
schwerer verantwortbar. 

Die österreichische Bundesregierung kann 
versichern, daß sie nichts lebhafter wünscht 
als die Festigung enger, ungetrübter und herz­
licher Beziehungen zum italienischen Nachbar­
volk. Sie darf sich aber auch der Verpflichtung 
nicht entziehen, die ihr das von den Vereinten 
Nationen bekräftigte Pariser Abkommen zum 
Schutz der Südtiroler Volksgruppe auferlegt. 
Im Bewußtsein dieser Verpflichtung wird die 
österreichische Bundesregierung in ihren An­
strengungen, sei es auf bilateraler, sei es auf 
internationaler Ebene, nicht erlahmen. Ich 
möchte diesen Teil der Regierungserklärung 
nicht abschließen, ohne nochmals an die 
italienische Regierung zu appellieren: Der 
Schritt, der noch zu tun ist, ist nur mehr klein. 
Seine Auswirkungen aber wären groß und 
segensreich für unsere beiden Völker. 

Österreich verfolgt mit Aufmerksamkeit 
die Vorgänge, die auf eine Annäherung der 
Völker, unbeschadet welchem gesellschafts­
politischen System sie angehören, hoffen 
lassen. Große Bedeutung mißt die österreichi­
sehe Bundesregierung der Intensivierung der 
Kontakte mit den Staaten des Donrauraums 
bei, wobei der Vertiefung der kulturellen, 
wirtschaftlichen, menschlichen und touristi­
schen Beziehungen eine besondere Rolle zu­
kommt. Hier möchte ich nicht unerwähnt 
lassen, daß die Bereinigung der vermögens­
rechtlichen Fragen mit jenen Staaten, mit 
denen bisher auf diesem Gebiet noch kein 
Einvernehmen erzielt werden konnte, eine der 
wesentlichsten Voraussetzungen für die Her­
stellung eines guten Nachbarschaftsverhält­
nisses darstellt. 

Zu den großen Weltproblemen der Zukunft, 
die die Menschheit nur in gemeinsamer Verant­
wortung und in einem Elan humanitärer 
Solidarität lösen kann, gehört die Bekämpfung 
von Armut, Hunger, Unwissenheit, Anal­
phabetentum und Not in den Entwicklungs­
ländern. Österreich hat wiederholt vor den 

internationalen Organisationen, die sich mit 
dieser Frage beschäftigen, den Willen be­
kundet, einen den wirtschaftlichen Kräften 
unseres Landes angemessenen Beitrag zu 
leisten. Es geht aber nicht nur um die Auf­
bringung der für die Entwicklungshilfe not­
wendigen materiellen Mittel. 

Die gestellte Aufgabe ist in nicht gerin­
gerem Ausmaße auch ideeller Natur. Von 
dieser Erwägung geleitet, wird die Bundes­
regierung die Tätigkeit des vor kurzem ge­
gründeten Österreichischen Jugendrates für 
Entwicklungshilfe tatkräftig unterstützen, der 
sich die Aufgabe gestellt hat, an den Idealis­
mus der Jugend zu appellieren, um sie für 
diese schöne humanitäre Aufgabe zu be­
geistern und die jungen Kräfte des Landes zu 
mobilisieren. 

Das im Vorjahr zu Ende gegangene H. Vati­
kanische Konzil, das Auftreten des Oberhauptes 
der katholischen Kirche vor den Vereinten 
Nationen, die eindringlichen Appelle und 
Initiativen des Papstes zur Erhaltung des 
Weltfriedens haben die Aufmerksamkeit der 
Weltöffentlichkeit auf die hohe moralische 
Autorität gelenkt, die die katholische Kirche 
in der Welt von heute darstellt. Österreich 
verfolgt diese Bemühungen des Heiligen Stuh­
les mit gebührender Aufmerksamkeit, denn 
es ist an der Erhaltung des Weltfriedens und 
der Herbeiführung einer Zusammenarbeit zum 
Wohle aller Völker interessiert. 

Österreich hat sich im BundesverfassungH­
gesetz vom 26. Oktober 1955 auch verpflichtet, 
die Neutralität mit allen ihm zu Gebote 
stehenden Mitteln aufrechtzuerhalten und zu 
verteidigen. Zu dieser Verteidigung ist vor 
allem das Bundesheer berufen, dem gemäß 
Artikel 79 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
der Schutz der Grenzen obliegt. Die Bundes­
regierung wird, im Hinblick auf die freiwillig 
übernommene Verpflichtung zur Verteidigung 
unseres Landes, ihr Bemühen besonders dar­
auf richten, die Beseitigung jener Beschrän­
kungen zu erwirken, die die Selbstverteidigung 
Österreichs behindern. Das Bundesheer ist 
so auszubauen und auszurüsten, daß es die 
ihm übertragenen Aufgaben in bestmöglicher 
Form erfüllen kann und die stete Einsatz­
bereitschaft gewährleistet ist. 

Im besonderen wird dem Ausbau der ter­
ritorialen militärischen Verteidigungsorgani­
sation und der Verteidigung des Luftraums 
erhöhte Bedeutung zukommen. Der Aus­
rüstung des Bundesheeres und der militäri­
schen Bauplanung ist ein langfristiges, nach 
Schwerpunkten orientiertes Konzept zugrunde 
zu legen. Der Bedarf des Bundesheeres soll 
im Rahmen des Möglichen im Inland gedeckt 
werden, wobei vornehmlich inländische Ent-
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wicklungen zu fördern sind. Die Handlungs. Dienstes, wobei der Frage des Nachwuchses 
fähigkeit des Bundesheeres soll durch eine und der Fortbildung besonderes Augenmerk 
verfassullgsgemäße Änderung des Regierungs- zu widmen sein wird. Hiebei. wird <lern Lei­
beschlusses betreffend die Verfügungsermäch- stungsprinzip durch eine leistungsgerechtere 
tigung über das Bundesheer gewährleistet Entlohnung stärker Rechnung zu tragen sein. 
werden. 

Besondere Beachtung ist bei der Ausbildung 
der Wehrpflichtigen, neben der militärischen 
Ausbildung, auf die kulturelle Betreuung, 
die staatsbürgerliche Erziehung und die körper­
liche Ertüchtigung zn legen. 

Auf der Grundlage des Regierungsbeschlusses 
vom 20. Feber 1962 über das Organisations­
schema für den Aufbau einer allumfassenden 
Landesverteidigung und der mit Regierungs­
beschluß vom 11 .  l\Iai 1965 erteilten Auftrags­
stellung wird die Arbeit am Landesverteidi­
gungsplan mit Energie weitergeführt. 

Die Bundesregierung bekennt sich nach­
drücklich dazu, daß die Landesvel'teidigung 
eine besondere staatspolitische Notwendigkeit 
darstellt, für die auch Opfer gebracht werden 
müssen. 

Die Rechtsbereinigung hält die Bundes­
regierung für ein Gebot der Stunde. Hiezu 
gehört in erster Linie die Bereinigung des 
Vorschl'iftenwesens, der vordringliche Ab bau 
aller überflüssigen und veralteten Vorschriften, 
von Vorschriften zweifelhafter Geltung und 
schließlich die Neukodifikation des bereinigten 
Rechtsstoffes. Diesen Zielen, die in weitem 
Umfang in den Dienst der Verwaltullgsverein­
fachung gestellt sind, dient der Entwurf 
eines Rechtsbereinigungsgesetzes, der nach 
Durchführung des Begutachtungsverfahrens 
dem Nationalrat vorzulegen sein wird . 

Die öffentliche Verwaltung bedarf einer 
tiefgreifenden NIodernisierung nach den Grund­
sätzen der Wirtschaft1ichkeit und Sparsam­
keit. Dies erfordert interne Rationalisierungs­
maßnahmen, eine Vereinfachung der Rechts­
vorschriften, eine moderne Staatsverrechnung 
und die Modernisierung des Kanzleiwesens 
unter Verwendung aller Erkenntnisse der 
Automation. 

Wünschenswert ist insbesondere die Klar­
stellung der zuweilen unklaren und schwer 
feststellbaren Kompetenzen der Bundesmini­
sterien durch eine übersichtliche bundes­
gesetzliche Regelung. Besonders vordringlich 
wird die baldige KlarsteIlung zweifelhafter 
und strittiger Zuständigkeiten der Bundes­
ministerien zu sein haben. 

Auch die beabsichtigte Bildung eines Bauten­
ministeriums dient der Zusammenfassung, 
Vereinfachung und Straffung der in die Zu­
ständigkeit des Bundes fallenden Bauange­
legenheiten. 

Ein besonderes Anliegen ist die Neuordnung 
der Rechtsverhältnisse des öffentlichen 

Eine Sicherung der Einrichtung des ver­
fassungsgesetzlich vorgesehenen Berufsbeam­
tentums durch eine moderne Geset;zgebung 
ist für die gesamte staatliche Ordnung von 
grundlegender Bedeutung. Von diesem Ge­
danken ausgehend wird ein Personalvertre­
tungsgesetz für die Interessenvertretung der 
öffentlich Bediensteten ehestens zu schaffen 
sein. Ein Beamtenschutzgesetz soll, auf­
bauend auf der Einrichtungsgarantie des 
Berufsbeamtenturns, Schutz gegen politische 
Willkür bieten. Die Haftpflicht der Staats­
organe für schuldhafte Handlungen und Unter­
lassungen gegenüber dem Dienstgeber soll 
in Anlehnung an die gesetzliche Regelung, 
wie sie für den Bereich der Privatwirtschaft 
in der vergangenen Gesetzgebungsperiode neu 
geregdt worden ist, einer gesetzlichen Regelung 
zugeführt werden. 

Auf dem Gebieb dor Strafreehtspflege er­
scheint eine gesetzliche Neukodifikation des 
Strafvollzugsrechts und eine Teilreform auf 
dem Gebiete des Strafprozeßrcchts geboten. 
Außerdem wird die Bundesregierung der Strn.f­
rechtsreform weiterhin besonderes Augenmerk 
zmvenden. Da es sich auf diesem Gebiet 
vielfach um weltanschauliche und Gewissens­
fragf'n handelt, wird der parlr..mentarischen 
Arbeit hier besondere Bedeutung zukommen. 

Jedenfallf; werden diese Reformen nie "",'il­
lensfl'eiheit. und die persönliche Verantwortung 
des einzelnen als Grundlage anzuerkennen 
haben. 

Hohes Haus! Im Zeichen einer echten 
europäischen Leistungsgemeinschaft müssen 
wir bereit sein, unserer' bildungs,yilligen, bil­
dungsfähigen Jugend eine mit dem Standard 
anderer Länder Schritt haltende moderne, 
hochqualifizierte Ausbildung zu bieten, die 
der Begabung, der Neigung jedes einr,elnen 
Entfaltungsmöglichkeiten gewährleistet. 

Die Bundesregierung ist aber auch bereit, 
darüber hinaus die Priorität. der Ausbildung 
unserer Jugend nicht nur als Aufgabe, Eonc1crn 
auch hinsichtlich der Ausgaben da,für a,I1ZU­
erkennen. Wir bejahen prinzipiell die Spar­
samkeit bei den Ausgaben der öffentlichen 
Hand, bekennen uns fl,ber gleichzeitig zur 
Befolgung des Prinzips, d8,ß bei den öfl'ent­
lichen Mitteln nicht zu Lasten, sondern nur zu­
gunsten der Jugend gespa,rt werden muß. 
Das Ansehen und die Anerkennung unseres 
Landes in der Welt wird ebenso wie unsere 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu einem 
beachtlichen Teil davon abhängen, wie weit 
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wir bereit sind, der Bildung und Ausbildung 
Vorrang vor anderen Aufgaben und Ausgaben 
einzuräumen. 

In den nächsten zehn Jahren wird die Zahl 
der Schüler an den Ptlichtschulen um 30 Pro­
zent, an den berufsbildenden Schulen voraus­
sichtlich um mehr als ein Drittel und an den 
höheren Schulen voraussichtlich um fast die 
Hälfte ansteigen. Der Bedarf an Lehrern und 
Professoren wird sich im gleichen Zeitraum 
um die Hälfte erhöhen. 

Der 'Ville der Bundesregierung, Österreich 
in einem integrierten Europa den ihm nach der 
Begabung seiner Bevölkerung zukommenden 
Platz zu sichern, bedeutet aber auch die 
gleiche Einstellung zur Forschung . Wir werden 
auch ihr, genauso wie der Ausbildung unserer 
Jugend, einen Vorrang einräumen, weil sie in 
Verbindung mit der Ausbildung Arbeitsplätze 
sichert, das Wachstum unserer Wirtschaft 
im notwendigen Ausmaß und Tempo wesent­
lich unterstützt und damit eine der Grund­
voraussetzungen unseres Wohlstandes ist. Die 
Forschung bedarf als Grundlagen- und ange­
wandte Forschung der besonderen Förderung. 

Die Bundesregierung bekennt sich darüber 
hinaus zur außerschulischen Erziehung und 
Weiterbildung, sowohl was die Berufsaus­
bildung als auch die Berufsweiterbildung 
und die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten 
betrifft. Auf dem Gebiet der Erwachsenen­
bildung wiI;d es modernerer und großzügigerer 
Maßnahmen bedürfen, um den Erfordernissen 
der Zukunft gerecht zu werden. 

Sowohl der schnell und stark steigende 
Bedarf an hochschulmäßig ausgebildeten Fach­
kräften wie auch die rasche Entwicklung der 
Wissenschaften verlangen gebieterisch eine 
umfassende und moderne gesetzliche Grund­
lage für die Entwicklung unseres Hochschul­
wesens im Geiste und unter voller Anerkennung 
des Grundsatzes der Freiheit von Wissenschaft 
und Lehre. 

Die Bundesregierung wird daher ihr beson­
deres Augenmerk dieser notwendigen und 
grundsätzlichen Regelung des Studienweges 
und des Prüfungswesens an den Hochschulen 
zuwenden. Sie erwartet sich von den neuen 
Studiengesetzen, Studienordnungen und den 
neuen Studienplänen, von der geplanten Ver­
mehrung der Lehrkanzeln, vom Ausbau und 
der Errichtung von Instituten fruchtbringende 
Entwicklungen auf dem Gebiet des österreichi­
schen Hochschulwesens. 

Die Bundestheater, Bibliotheken und Museen 
erfiillen eine wichtige kulturelle Aufgabe und 
sollen dabei weiter die gebührende Unter­
stützung erfahren. Dies gilt auch für die 
übrigen Bereiche der Kunst und des Geistes­
lebens. 

Hohes Haus! Wir sind uns der Tatsache 
bewußt, daß die Zukunft unseres Staates ent­
scheidend davon abhängt, welche Grundsätze 
unsere Jugend mit auf ihren Lebensweg be­
kommt. Hier haben neben dem Elternhaus 
und der Schule vor allem die Religionsgemein­
schaften eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. 
Ich möchte hier wiederholen, was ich schon 
am 2. April 1964 vor diesem Hohen Haus fest­
gestellt habe, daß nämlich der Staat und die 
Kirchen nicht nur Vertragspartner sind, son­
dern daß unser Staat in hohem Maße auf die 
sittliche Substanz angewiesen ist, die zu erhalten 
und zu mehren das Anliegen der Kirchen ist. 
Die Bundesregierung wird sowohl im Rahmen 
des Unterrichts und der Erwachsenenbildung 
als auch im gesamten öffentlichen Leben alle 
Bestrebungen unterstützen, den Geist gegen­
seitiger Achtung zwischen allen Konfessionen 
und Weltanschauungen, Nationalitäten und 
Rassen im Bewußtsein unserer Bevölkerung und 
der Jugend im besonderen noch fester zu 
verankern. 

Aus dem Bekenntnis zur Ausbildung der 
Jugend ergibt sich auch das Eintreten der 
Bundesregierung für den Sport sowohl als außer­
schulische Jugenderziehung wie auch als Teil 
der Erwachsenenbildung. Die besondere Sorge 
wird im Zusammenwirken zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden der Errichtung von 
allgemein zugänglichen Sportstätten jeglicher 
Art gelten. 

Eine gesunde ·Wirtschaft ist die Grundlage 
für den Wohlstand unserer Bevölkerung und 
für die Selbst behauptung Österreichs in einer 
Welt wachsender wirtschaftlicher und politi­
scher Dynamik. 

So imponierend der bisherige wirtschaftliche 
Aufschwung der Zweiten Republik war, so 
wenig dürfen wir übersehen, daß wir in den 
nächsten Jahren vor einer neuerlichen Be­
währungsprobe stehen werden, deren Anzeichen 
sich allenthalben abzuzeichnen beginnen. Wäh­
rend in den Jahren zwischen 1950 und 1960 das 
Sozialprodukt und der Lebensstandard in 
Österreich rascher gewachsen sind als in unse­
ren westlichen Nachbarländern, ist in den 
letzten Jahren das Wachstum unserer Wirt­
schaft schwächer und uneinheitlicher geworden, 
gleichzeitig hat sich ähnlich wie in einer Reihe 
von anderen Industrieländern der Kosten­
und Preisauftrieb verstärkt. 

Wir müssen uns bewußt sein, daß die Grund­
lage jedes wirtschaftlichen Erfolges stets und 
überall die persönliche Leistung und Initiative 
der Arbeiter, Angestellten, Beamten, Bauern, 
freiberuflich Tätigen und Unternehmer ist. 
Die persönliche Initiative, den persönlichen 
Leistungswillen zu fördern muß auch das 
Hauptziel der Wirtschaftspolitik sein, soll sie 
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in der wachsenden Dynamik sich immer mehr und das vorhandene Kapital sowie die Arbeits­
integrierender Volkswirtschaften nicht über kräfte müssen so produktiv als möglich einge-
kurz oder lang Schiffbruch erleiden. setzt werden. 

Die in den zentralverwaltungswirtschaftlich 
geführten Volkswirtschaften zur Überwindung 
zahlreicher Krisenerscheinungen eingeleiteten 
Reformbestrebungen soUten uns eindeutiger 
als bisher vor Augen führen, daß die freie 
Konsumwahl, die freie Wahl des Arbeitsplatzes, 
das freie Unternehmertum und ein funktio­
nierender Leistungswettbewerb den wirt­
schaftlichen Aufstieg eines Landes besser und 
dauerhafter garantieren, als staatswirtschaft­
liche Protektionismen aller Art es vermögen. 
(Beifall bei der Ö V P.) 

Eine entscheidende Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Tätigkeit der Bundesregierung 
in dieser Legislaturperiode ist eine Finanz­
und Budgetpolitik, die der Stabilität des 
Schillings den Vorrang gibt. Neben der Stabili­
tät der Währung muß eine verantwortungs­
bewußte und gesunde Finanz- und Budget­
politik vor allem das wirtschaftliche Wachstum 
fördern und damit Vollbeschäftigung gewähr­
leisten sowie für eine gerechtere Einkommens­
verteilung sorgen. 

Ein wesentlicher Einfluß auf die Kaufkraft 
des Schillings geht vom Staatshaushalt aus. Der 
Umfang des Budgets muß sich nach der Ent­
,vicklung der laufenden Einnahmen richten. 
Die Staatsschuldenpolitik muß ebenfalls dem 
Grundsatz der Währungsstabilität unter­
geordnet werden. Die Bemühungen des Bundes 
um die Stabilität der Währung wären aber 
vergeblich, würden nicht die übrigen Gebiets­
körperschaften, die Notenbank und die Sozial­
partner gleichzeitig ihre Politik auf dieses 
gemeinsame Ziel ausrichten und die Ansprüche 
an das Sozialprodukt dem Wirtschaftswachstum 
anpassen. 

Im Hinblick auf das schwächer gewordene 
Wirtschaftswachstum ist es Aufgabe der neuen 
Regierung, bereits zu Beginn der Legislatur­
periode entsprechende Impulse zu geben. 
Unsere Volkswirtschaft muß noch mehr als 
bisher eine Leistungs- und Produktivitäts­
steigerung erzielen. Die Produktivkräfte der 
österreichischen Wirtschaft müssen den neuen 
Produktionsmethoden und neuen Bedürfnissen 
angepaßt werden. Wird diese Anpassung 
verzögert oder gar unterlassen, dann werden 
die jetzt schon vorhandenen Strukturschwächen 
der österreichischen Volkswirtschaft sich noch 
stärker bemerkbar machen. Diese Struktur­
schwächen belasten die gesamte 'Wirtschaft 
und binden Produktivkräfte in unproduktiven 
Bereichen. 

Die gegenwärtige Situation erfordert daher 
ein modernes und umfassendes Wachstums­
konzept. Die Kapitalbildung muß gefördert 

Das Wirtschaftswachstum muß in einer 
vollbeschäftigten Wirtschaft vor allem durch 
zusätzliche Investitionen erreicht werden. Das 
bedeutet mehr Kapitalaufwand für jeden 
Arbeitsplatz, mehr Investitionskapital für die 
Betriebe, mehr Eigenkapitalbildung, eine Be­
lebung des Kapitalmarktes im weitesten Sinne, 
mehr Spartätigkeit und damit mehr Vermögens­
bildung in a,llen Schichten der Bevölkerung. 

Das Wachstumskonzept enthält verschieden­
artige Maßnahmen zur Förderung der Investi­
tionstätigkeit und des betriebsgebundenen 
Sparens in Form des nichtentnommenen Ge­
winns. Damit soll vor allem auch die \Virt­
schaftskraft gesunder Mittel- und Kleinbetriebe 
gestärkt werden. Dazu gehören ferner Maß­
nahmen zur Förderung der längerfristigen 
Kapitalbildung und eines möglichst breit 
gestreuten persönlichen Eigentums, zum Bei­
spiel durch Wertpapiersparen, Versicherungs­
sparen und Bausparen. Vor allem sollen Ar­
beitnehmer in verstärktem Maße einen Anrei21 
erhalten, eigenes Vermögen zu bilden. Zur 
Sicherung bestehenden und zur Förderung 
künftigen Wohnungs- und Siedlungseigentums 
bedarf es einer Neuregelung der EinheitR­
bewertung von Grund und Boden unter be­
sonderer Berücksichtigung des Ertragswertes. 

Im Zeitalter einer immer komplizierter 
werdenden technischen Entwicklung und der 
Integration großer Wirtschaftsräume bedarf 
es neben der Förderung der Investitionstätig­
keit und Kapitalbildung einer verstärkten 
Anhebung des Bildungsniveaus. Ein höherer 
Bildungsgrad ist die Voraussetzung für steigen­
de Leistung in einer wachsenden 'Wirtschaft 
und garantiert die sinnvolle Verwendung 
steigender Einkommen. Es ist daher aus 
wachstumspolitischen Erwägungen notwendig, 
den Ausgaben für Unterricht, Bildung und 
Forschung im Rahmen der Finanz- und Budget­
politik Vorrang zu geben. 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der 
Wachstumspolitik ist eine bewußte Förderung 
der Mobilität der Arbeitskräfte. Eine solche 
aktive Arbeitsmarktpolitik soll den bestmög­
lichen Einsatz der Arbeitskräfte garantieren, 
die notwendige Umschichtung, insbesondere 
im regionalen Bereich, erleichtern, eine wirksame 
Umschulung der Arbeitskräfte ermöglichen 
und soziale Nachteile, die aus einer struktur­
bedingten Auflösung VOll Arbeitsplätzen ein­
treten, mildern. 

Die kommenden Jahre erfordern von der 
österreichischen Wirtschaft die Mobilisierung 
aller vorhandenen Wachstumsreserven. Vor 
allem in den Bereichen der verstaatlichten 
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Wirtschaft, der Bundesbetriebe und der öffent­
lichen Verwaltung sind bedeutende Reserven 
vorhanden. Diese den jeweils produktivsten 
Zwecken zuzuführen, ist das Gebot der Stunde. 
Zweifellos erbringt eine Reihe der verstaat­
lichten und sonstigen öffentlichen Betriebe 
wertvolle Leistungen. Betriebe aber, die seit 
Jahren dauernde Defizitquellen sind, binden 
kostbare Arbeitskraft und wertvolles Kapital. 
Es liegt daher nicht nur im Interesse der ge­
samten Volkswirtschaft, sondern auch in dem 
des Bundes und der in diesen Betrieben 
Beschäftigten, daß unverzüglich entsprechende 
Maßnahmen eingeleitet werden. Es wird 
notwendig sein, den verstaatlichten Unter­
nehmungen zusätzliche Mittel über den Kapital­
markt zur Verfügung zu stellen. Die ver­
staatlichten Unternehmungen werden sich 
ebenso wie die übrigen 'Virtschaftsunter­
nehmungen entsprechendes Eigenkapital auch 
durch Ausgabe von Aktien oder Wandel­
schuldverschreibungen beschaffen müssen. 

Das moderne Wirtschaftsleben erfordert 
aber auch ein gut funktionierendes Verkehrs­
netz. Es ist daher dem Luftverkehr und der 
Moderllisierung und Rationalisierung so",,·ie 
der Leistungssteigerung der Österreichischen 
Bundesbahnen bei gleichzeitiger Sanierung 
das größte Augenmerk zuzuwenden . 

Jede wachsende Wirtschaft benötigt zu­
sätzliche Energie. Die Energiekosten stellen 
eine wesentliche Komponente für die Wett­
bewerbsfähigkeit der österreichischen Volks­
wirtschaft dar. Es wird in Zukunft mehr als 
bisher notwendig sein, möglichst billige Energie 
ausreichend aufzubringen. Dies kann nur im 
Rahmen eines umfassenden, marktwirtschaft­
lieh orientierten und den Entwicklungs­
tendenzen der modernen Industriestaaten ent­
sprechenden Energiekonzepts gewährleistet 
werden. 

Die Bundesregierung wird auch den Möglich­
keiten einer friedlichen Verwendung der Kern­
�nergie besondere Aufmerksamkeit zuwenden. 

Hohes Haus t Mit der Forderung, neue An­
sprüche an den Staat gesetzlich zu verankern, 
erschweren freilich allzuoft die Staatsbürger 
selbst eine Vereinfachung der Verwaltung. 
Eine sparsame Verwaltung hat zur Voraus­
setzung' dem Staat im Sinne des Subsidiaritäts­
prinzips nur solche Aufgaben aufzubürden, 
die weder der einzelne noch die kleineren 
Gebietskörperschaften oder die Interessen­
vertretungen zu erfüllen vermögen. 

Die Verwirklichung der wachstumsfördern­
den Maßnahmen wird es ermöglichen, in dieser 
Legislaturperiode abermals eine Reform der 
Lohn- und Einkommensteuer durchzuführen. 
Diese Reform soll einen verstärkten Leistungs­
anreiz bieten und eine gerechtere Familien-

besteuerung herbeiführen. Auch andere 
Steuern bedürfen der Überprüfung nach ihrem 
Einfluß auf Leistungsfreude und Eigentums­
bildung. 

Auf dem Gebiete der Umsatzsteuer wird 
sieh im Zuge der schrittweisen Angleichung 
der Steuersysteme als Folge der wirtschaft­
lichen Integration Europas eine grundlegende 
Änderung des derzeit bestehenden Umsatz­
steuersystems ergeben. Ihr Ziel wird sein, 
im inner- und z wischenstaatlichen 'Wirtschafts­
verkehr gleiche Wettbewerbsverhält,nisse her­
zustellen und auch dadurch eine Voraus­
setzung für ein optimale:s wirtschaftliches 
Wachstum zu schaffen. Die Arbeiten an einer 
zeitgemäßen Gewerbesteuerreform sollen fort­
gesetzt werden. 

Ein verstärktes \Virtschaftswachstum ist 
für die Erhaltung der Kauf kraft der Währung 
von entscheidender Bedeutung. Alle Maß­
nahmen zur Förderung eines k�'äftigen Wirt­
schaftswachstums bei möglichst hohem Be­
schäftigtenstand und zu möglichst gerechter 
Einkommensvel'teilung mÜS"len a1.1feinandel: ab­
gestimmt werden. Eine inflationistische Ent ­
wicklung 'würde ein stetes Wirtschafts,vachs­
turn in Frage stellen. Deshalb ist eine klare 
Rangordnung der Staatsausgaben im Rahmen 
eines längerfristigen Budgetkon�ept,s not­
wendig. Ein solches Konzept , ... irkt der dauern­
den Überforderung des Staatshaushaltes und 
der darHufo; erwachsenden Gefährdung der 
Kaufkraft des S(�llillings vom Budget her 
entgegen. 

Der föderalistische Aufbau Österreichs er­
fordert in diesem Zusammenhang ein konfor­
mes Vorgehen aller Gehietskörperschaften im 
Rahmen eines mehrjährigen, modernen 
Finanza usgleiches. 

Hohes Haus t Zu den ältesten Rechten 
jedes Parlamentes gehört es, in Ausübung 
des Budgetbe'willigungsrechtes die Staats­
wirtschaft den Forderu,ngen und Gegeben­
heiten der \Yirtschaft, der Kultur, der Sozial­
politik und anderen Zielen entsprechend zu 
gestalten . Dieser Erkenntnis soll durch eine 
Neuordnung der verfassungsgesetzlichen Grund­
lagen für das Budgetbewilligungsrecht Rech­
nung getragen werden . Darauf aufbauend, 
wird ein neues Haushaltsgesetz die Voraus­
setzungen dafür zu schaffen h aben , daß eine 
echte Bedeckung aller Ausgaben sichergestellt 
und in ihrem konjunkturgerechten Einsatz 
erleichtert wird. 

Die relative Enge unsere� Wirtschafts­

raumes bedingt, daß ein optimales Wachstul11 
nur erzielt werden kann, wenn Österreich im 
größtmöglichen Ausmaß an der illtel'l1atio ­

nalen Arbeitsteilung teilnimmt . Hohe Exporte 
und hohe Importe sind für uns lebenswichtig. 
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Unsere Außenhandelsstatistik zeigt eindeutig, 
daß die Hauptergänzungsgebiete der öster­
rcichischen Volkswirtschaft. im internatio­
nalen Güter- und Leistungsaustausch im Be­
reich der EWG liegen. Die neue Bundes­
regierung wird, wie bereits erwähnt, die bis­
herigen Verhandlungen über ein Abkommen 
m it der .EWG erfolgreich zu Ende führen 
müssen und damit sicherstellen, daß unsere 
wirtschaft.liche Entwicklung gegenüber den 
westlichen Industrieländern nicht zurück­
bleibt, sondern sicb in zunehmendem Maße 
angleicht. 

Von besonderer Bedeutung für die öster· 
reichische Wirtschaft ist auch der Fremden­
verkehr. Seine Einrichtungen müssen den 
modernen Anforderungen entsprechen, um 
gegenüber anderen Fremdenverkehrsländern 
voll konkurrenzfähig zu hleibell. Die Bundes­
regierung wird diesem Gesichtspunkt nicht 
zuletzt im Hinblick auf die Bedeutung des 
Fremdenverkehrs für die österreichische Zah· 
lungsbilanz besondere Beachtung schenken. 

Bei den Investitionen im Rahmen der 
Infrastruktur wird es notwendig sein, die 
raumordnungspolitischen Gesichtspunkte und 
Konsequenzen stärker zu berücksichtigen. Im 
Ra.hmen der Bundeskompetenzen wird den 
Aufgaben der regionalen Strukturpolitik ins­
besondere aus dem Gesichtspunkt der Funk­
tionsfähigkeit der ländlichen Gebiete ein er­
höhtes Augenmerk zuzuwenden sein. Unter 
diesem Gesichtspunkt wird die Fern­
verkehrssteuer reformiert werden müssen. 

Das österreichische Autobahnnetz, das in 
einer Länge von 335 km fertiggestellt und in 
einer Länge von 135 km in Bau ist, mu ß im 
Interesse der Sicherheit, der Kostenersparnis, 
des Fremdenverkehrs und der Verbindung 
mit unseren Nachbarstaaten weiter ausgebaut 
werden. Ebenso kommt der Modernisierung 
der mehr als 9000 km des Bundesstraßennetzes 
größte Bedeutung zu. Die Straße soll auch 
durch den aus Gründen der Energieversorgung 
notwendigen Bau VOll Ölleitungen vom Trans­
port flüssigen Brennstoffes möglichst freige­
halten werden. 

Die Land- und Forstwirtschaft sichert die 
Ernährung des österreichischen Volkes, ver­
sorgt wichtige Zweige des Gewerbes und der 
Industrie mit unentbehrliehen Rohstoffen und 
ist Konsument der Erzeugnisse der gewerb­
lichen Wirtschaft.. Es liegt daher im Interesse 
aller, daß dieser unentbehrliche Bestandteil 
der Gesamtwirtschaft gesund und leistungs­
fähig bleibt. 

Träger der Leistungen der österreichischen 
Land- und Forstwirtscbaft ist vor allem der 
bäuerliche Familienbetrieb. Ihn zu erhalten 
und zu stärken wird das wichtigste Anliegen 

der Agrarpolitik der österreichischen Bundes­
regierung sein. Hiebei werden ausgewogene, 
wohl aufeinander abgestimmte Maßnahmen 
der Strukturpolitik, der Markt· und Preis­
politik, der Sozialpolitik und der Bildungs­
politik die Selbsthilfe der Bauernschaft zu 
erleichtern und wirksamer zu gestalten haben. 

Das Bemühen der Agrarstrukturpolitik wird 
es sein, eine möglichst große Zahl von existenz­
fähigen, dem Wettbewerb in einem größeren 
europäischen 'Virtschaftsraum gewachsenen 
Betrieben zu schaffen. Die auf Grund des 
Landwirtschaftsgesetzes schon geleistete wert­
volle Arbeit wird fortgesetzt, d ie eingeleiteten, 
zum Teil sehr langfristigen Maßnahmen werden 
zielstrebig weiter zu intensivieren und durch 
andere wirtschaftspolitische Maßnahmen zu 
unterstützen sein. Besondere Schwerpunkte 
werden hie bei die Wahrnehmung aller Mög­
lichkeiten zur Grundaufstockung, die Be­
schleunigung der Zusammenlegungsverfahren 
und die verkehrsmäßige Erschließung der 
Betriebe bilden. 

Die Markt- und Preispolitik wird vor a llelll 
die Marktschwächen ausgleichen, die sich aus 
der Naturgebundenheit der land- und forst­
wirtschaftlichen Produktion zwangsläufig er­
geben. Für die drei landwirtschaftlichen 
Hauptproduktionszweige Milch, Getreide und 
Vieh hat das Marktordnungsgesetz stabile 
Preif!- und Absatzverhältnisse geschaffen, die 
den Interessen der Erzeuger und der Ver­
braucher in gleicher Weise dienen. Xnderungen 
und Ergänzungen, die im Hinblick auf die 
angestrebte Harmonisierung der Agrarpolitik 
Österreichs mit jener der EWG notwendig 
werden, sind vorzunehmen. Darüber hinaus 
wird das Bemühen der österreichischen Land. 
wirtschaft, Produktion und Vermarktung den 
Wünschen der Verbraucher bestmöglich anzu­
passen, durch geeignete Maßnahmen 
- nicht zuletzt durch Einführung von Quali­
tätsklassen - in die rechten Bahnen zu lenken 
sein. 

Im Rahmen der Bildungspolitik wird alles 
darangesetzt werden, die Unterrichtseinrich­
tungen auf dem Lande zu verbessern und das 
land- und forstwirtschaftliche Schulwesen auf 
einer neuen gesetzlichen Grundlage auszubauen 
sowie durch eine gründliche Aus- und Weiter­
bildung der jungen Menschen eine der wichtig­
sten Grundlagen der bäuerlichen Selbsthilfe 
zu schaffen. 

Zur Erreichung der Ziele des Landwirt. 
schaftsgesetzes und zur Anpassung der öster­
reichischen Land- und Forstwirtschaft an die 
Entwicklung im europäischen Wirtschafts­
raum werden im Wege der bewährten bis­
herigen Organisationsform der Landwirtschafts­
förderung entsprechende Förderungsmittel be-
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reitzustellen sein. Die Bundesregierung wird 
sich hiebei insbesondere die nachhaltige Förde­
rung des Bergbauernturns angelegen sem 
lasseIl. 

Der \Vildbachverbauung und dem Lawinen­
schutz, soweit hiefür der Bund zuständig ist, 
kommt gerade im Hinblick auf die Natur­
katastrophen der letzten Jahre und ihre 
schädlichen Folgen für die Gesamtheit vor­
dringliche Bedeutung zu . 

Der Wald bedeckt rund 40 Prozent der 
Gesamtfläche Österreichs. Neben seiner tradi­
tionellen Aufgabe als Rohstoffquelle tritt 
seine Schutz- und Erholul1gsfunktion immer 
mehr in den Vordergrund. Durch wohlaus­
gewogene rechts- und wirtschaftspolitische 
Maßnahmen, die den besonderen, durch die 
Natur bestimmten Gegebenheiten der forst­
lichen Produktion Rechnung tragen, soll vor­
gekehrt werden, daß der österreichische Wald 
seinen wichtigen Aufgaben auch in Zukunft 
gerecht werden kann. 

Hohes Haus ! Die Leistungsfähigkeit der 
österreichischen Volkswirtschaft bildet das 
Fundament, auf dem das Gebäude unserer 
sozialen Sicherheit steht,. Wir haben dieses 
Gebäude seit dem Weltkrieg in einem auch für 
internationale Verhältnisse beachtlichen Maße 
ausgebaut. Wir betreiben nicht zuletzt des­
halb eine wachstumsorientierte Wirtschafts. 
politik, um dieses Flmdament der sozialen 
Sicherheit zu stärken. Das Beispiel der mit 
Beginn dieses Jahres wirksam gewordel1en 
Pensionsdynamik läßt diesen Zusammenhang 
besonders deutlich sichtbar werden. 

Die Pensionisten und Rentner sollen auch 
in Zukunft am wachsenden Wohlstand teil­
nehmen. In der landwirtschaftlichen Zuschuß­
rentenversicherung sollen unzumutbare Härten 
beseitigt werden. Auch den Verbesserungen 
auf dem Gebiete der Kriegsopferversorgung 
durch eine angemessene Reform des Lei­
stungsrechtes wollen wir unser Augenmerk 
zuwenden. 

Eine moderne Sozialpolitik muß aber auch 
neue Aufgaben erkennen, neuen Gefahren ent­
gegentreten und asoziale Verhältnisse durch 
den Mut zu einer Neuordnung beseitigen. 

Diesen Mut brauchen wir vor allem auf dem 
Gebiete der Wohnungswirtschaft. Hier können 
keine zaghaften Einzelmaßnahmen, hier kann 
nur noch eine Generalbereinigung Abhilfe 
schaffen. Diese verstärkte Heranziehung privater 
Mittel für den Wohnungsneubau, die Verein­
heitlichung der verschiedenen Arten der öffent­
lichen Wohnbauförderung, der Übergang von 
der Förderung der Wohnung auf die Förderung 
des Wohnungswerbers gehören ebenso zu 
einem Gesamtkonzept ""ie die Erhaltung und 
Modernisierung des bestehenden Wohnrau�s. 

Dafür zu sorgen, daß unseren jungen Fami­
lien eine ausreichende Zahl von modernen und 
familiengerechten Wohnungen zu finanziell 
erschwinglichen Bedingungen zur Verfügung 
steht, erscheint der Bundesregierung als das 
wichtigste familienpolitische Ziel. ( Beifal l 
bei der Ö V  P.) 

In Zukunft sollen die für den Wohnbau be­
stimmten öffentlichen Mittel nach sozialen 
Gesichtspunkten, das heißt unter Berücksichti­
gung von Familiengröße und Familieneinkom­
men, vergeben, der Bau familiengerechter 
Wohnungen erleichtert und durch Förderung 
des Wohnungssparens die für die Schaffung 
neuen Wohnraums verfügbaren Mittel ver­
mehrt werden. 

Der weitere Ausbau des Familienlasten­
ausgleichs gehört gleichfalls zu den Zielen 
unserer Sozialpolitik. 'Wie es überhaupt das 
Bestreben der Bundesregierung sein wird, bei 
allen ihren Maßnahmen die berecht.igten Inter­
essen der Familie zu . berücksichtigen. 

Neuen Gefahren gilt es vor a'}lem durch eine 
verbesserte Lebensmittelkontrolle, die Lärm­
bekämpfung und den Strahlenschutz zu be­
gegnen. 

Neben einer sachgerechten Kodifizierung 
des Arbeitsrechts werden die Fragen der Be­
rufsausbildung, der Arbeitsvermittlung und 
die Fragen der Verwendung von Fremdarbei­
tern grundsätzlich zu klären sein. 

Auf dem Gebiet der Krankenversicherung 
wird sicherzustellen sein, daß die Kranken­
versicherungsanstalten die für die Versicherten 
entscheidenden Leistungen erbringen können. 
Deshalb werden insbesondere die Bedingungen 
für einen zweckmäßigen Einsatz der zur Ver­
fügung stehenden Mittel herzustellen sein. 

Eine Neuregelung der land- und forstwirt­
schaftlichen Unfallversicherung ist dringend 
notwendig geworden. Sie muß ehestens in 
Angriff genommen werden. 

Hohes Haus ! Im vorstehenden Teil dieser 
Regierungserklärung habe ich mir erlaubt, 
namens der Bundesregierung eine umfassende 
Darstellung jener Materien zu geben, die Gegen­
stand der Aktivität der Bundesregierung in der 
kommenden Legislaturperiode sein \'I;erden . 

Sie erachtet es aber als ihre besondere Auf­
gabe, die nachstehenden Probleme einer ta­
schen, konkreten Verwirklichung zuzuführen 
und dem Hohen Haus die notwendigen Re­
gierungsvorlagen und Berichte ehestens zu 
unterbreiten : 

1 .  das nach Abschluß der zügig fortzufüh­
renden Verhandlungen mit der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft erzielte Ver hand­
lungserge bnis ; 
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2. die ehestmögliche Weiterführung von Ver­
handlungen mit der italienischen Regierung 
zwecks endgü1tiger Bereinigung der Südtirol­
Frage ; 

3. die eheste Verabschiedung der Wirtschafts­
wachstumsgesetze ; 

4. Maßnahmen zur Milderung der Lohn- und 
Einkommensteuerprogression ; 

5. die Einführung eines alljährlich vom Bun­
desminister für soziale Verwaltung zu er­
stellenden und im Wege der Bundesregierung 
dem Parlament vorzulegenden Berichtes über 
die soziale Lage, genannt Sozialbericht ; 

6. eine gerechte und soziale Gesamtreform 
der österreichischen Wohnungswirtschaft ; 

7. Maßnahmen für eine regionale Struktur­
politik unter Bedachtnahme auf die in ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung zurückgeblie­
benen Gebiete ; 

8. Koordinierungsmaßnahmen durch ein 
Konzept zur Sicherung einer langfristig aus­
reichenden Versorgung mit Energie durch einen 
Energieplan unter Berücksichtigung der wirt­
schaftlichen und menschlichen Probleme des 
Kohlenbergbaues ; 

9. eine dauerhafte Lösung der Reorganisation 
eIer verstaatlichten Industrie ; 

10. die Sanierung der Österreiehischen Bun­
desbahnen, Aufbringung zusätzlicher Inve­
stitionsmittel für die Österreichischen Bundes­
bahnen im Jahre 1966 ; 

1 1. Verabschiedung der Gesetze zur Rege­
lung des land- und forstwirtschaftlichen Schul­
·wesens. 

Die Bundesregierung wird nicht ermangeln, 
hinsichtlich der eben aufgezählten Materien 
die Beratungen unverzüglich aufzunehmen. 

Hohes Haus ! Die Fülle von Problemen, die 
zu erwähnen ich Gelegenheit hatte, darf uns 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß · uns im 
Grunde genommen nur eine einzige, große Auf­
gabe gestellt ist : das österreichische Volk, 
das in diesem Jahrhundert so oft alte Ord­
nungen stürzen sah, das fast zwei Jahrzehnte 
nicht in seinem eigenen und vol1kommen 
freien Staat leben durfte, das so unenrllich viel 
Leid erdulden mußte, in eine lichte Zukunft 
zu führen. Die Voraussetzungen dafür sind 
gegeben : Dieses Volk ist reich an Begabungen, 
dieses Land ist teich an Schätzen der Natur, 
das kulturelle Erbe, das uns unsere Ahnen 
überantwortet haben, ist unermeßlich groß, 
und dieser Staat ist frei und hat im Herzen 
Europas eine faszinierende Aufgabe. 

Durch seine ldare Entscheidung hat sich das 
österreichische Volk auch gegenüber der Re­
gierung und dem Parlament einen Anspruch 
auf Fleiß, Zielstrebigkeit und rasches Handeln 
im Bereiche der Politik erworben. 

Ich möchte schließen mit der Feststellung : 
Die eigentliche Regierungserklärung sollte das 
sein, was wir in den nächsten Jahren zu leisten 
imstande sein werden. Im Rückblick auf 
das Jahr 1945, in dem wir Not litten und 
fremder Gewalt ausgeliefert waren, muß uns im 
dritten Jahrzehnt der Zweiten Republik wieder 
der gleiche Mut beseelen, scheinbar unlösbare 
Probleme endlich zu lösen und große, für die 
Zukunft unseres Volkes entscheidende Taten zu 
setzetl. Es lebe unser Vaterland, die Republik 
Österreich 1 (Lebhafter anhaltender Beifal l bei 
der Ö l' P und Beifal l auf der Galerie. - Ab g .  
Z e i I I  i n ger :  De'l' Galer ie hat' s gefal len ! 
Weitere Zw is chemufe de8 Abg .  Zei l l i n g e r .) 

Präsident : Zur Stellung eines formalen An­
trages hat sich der Abgeordnete Dr. Withalm 
zum Wort gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Withalm (ÖVP) : Ich 
b e a n  t r a g e, die Debatte über die Regierungs­
erklärung in einer Sitzung am Freitag, dem 
22. April, durchzuführen. 

Präsident : Es wird beantragt, die Debatte 
über die �egierungserklärung in einer Sitzung 
am Freitag, dem 22. April, 10 Uhr, durchzu­
führen. Ich ersuche jene Damen und Herren, 
die diesem Antrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - E i n s tim­
m i g  a n g e n o m m en.  

2.  Punkt: Bericht des Immunitätsausschusses 
über das Ersuchen des Bezirksgerichtes Linz 
um Aufhebung der Immunität des Abgeordneten 
zum Nationalrat DDr. Bruno Pittermann (6 der 

Beilagen) 
Präsident : Wir gelangen zum 2. Punkt der 

Tagesordnung : Ersuchen um Aufhebung der 
Immunität des Abgeordneten Dr. Bruno Pitter­
mann. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dok­
tor Kleiner. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
berichten . 

. Berichterstatter Dr. Kleiner : Hohes Haus ! 
Das Bezirksgericht Linz hat mit Schreiben 
vom 3. Februar 1966 um die Auslieferung des 
Abgeordneten DDr. Bruno Pittermann wegen 
Verdachtes der Übertretung gegen die Sicherheit 
der Ehre ersucht. Der Abgeordnete Dr. Pitter­
mann soll in einer am 5. November 1965 im 
Kongreßsaal der Arbeiterkammer in Linz 
durchgeführten Versammlung Äußerungen 
über die Arbeit der von der Österreichischen 
Volkspartei in den Aufsichtsrat der verstaat­
lichten Unternehmungen entsandten Mit­
glieder gemacht haben, durch die sich die in 
der Zuschrift des Bezirksgerichtes Linz ange­
führten Privatankläger in ihrer Ehre verletzt 
erachten. 
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Dr. Kleiner 

Der Immunitätsausschuß hat das Ausliefe­
rungsbegehren in seiner Sitzung am 18 .  April 
1966 beraten und beschlossen, dem Nationalrat 
zu empfehlen, dem Auslieferungsbegehren nicht 
stattzugeben, da die inkriminierten Äußerungen 
mit der politischen Tätigkeit des Abgeordneten 
DDr. Bruno Pittermann in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen. 

Ich stelle daher namens des Immunitäts­
ausschusses den An trag, der Nationalrat wolle 
beschließen : 

Dem Ersuchen des Bezirksgerichtes Linz 
um Aufhebung der Immunität des Abge­
ordneten zum Nationalrat DDr. Bruno Pitter­
mann zu den Aktenzeichen 20 U 1685/65, 
20 U 1 686/65, 20 U 1 687/65, 20 U 1688/65, 
20 U 1 689/65, 20 U 1690/65, 20 U 1691/65, 
20 U 1 692/65 (Abri. Dl'. van Tong e l :  Hört denn 

das gm' nicht auf ?) und 20 U 1 693/65 wegen 
� 487 Strafgesetz wird nicht stattgegeben. 

Präsident : Zum Wort ist niemand gemeldet. 
Bevor ich zur Abstimmung gehe, möchte 

ich feststellen, daß die Galerie weder durch 
Beifalls- noch durch Mißfallensäußerungen 
in die Verhandlungen des Hauses eingreifen 
darf. (Ruf bei de�' SPÖ : SO ist es !) 

Wir gelangen nunmehr zur A b s t i m m u ng .  
De1' A ntmg des I mmunitätsauBschu88NI wü'([ 

e i n s t i rn m ig angenommen .  

Präsident :  Die Tagesordnung ist e r s c h ö p ft.  
Die n ä c h s t e  Sitzung findet am Freitag, 

dem 22. April, um 10 Uhr staU. Auf der 
Tagesordnung wird die Debatte übel' rlie Er­
klärung der Bundesregierung stehen. 

Die Sitzung ißt g e s c  h l o ssen .  

Schluß der Sitzung : 1 2  Uhr 15 Minuten 

----- --------------------�---------------------------

Osterreichische Staatsdruckerei. 2303 66 
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